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Die Sanierung – eine Chance für Sie! Förderfähige Maßnahmen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

eine Ortskernsanierung bietet einer 
Gemeinde eine großartige Chance 
die Infrastruktur und damit auch 
den Lebensraum der Bürgerinnen 
und Bürger aktiv zu gestalten und 
langfristig zu verbessern. Deshalb 
hat sich unser Gemeinderat dazu 
entschlossen, den Ortskern in den 
nächsten Jahren zu modernisieren 

und aufzuwerten und damit attraktiver und lebenswerter zu 
machen.

Um diese ehrgeizigen Ziele anzugehen, haben wir mit der 
Unterstützung der STEG Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart, 
das Gemeindeentwicklungskonzept „Ortsmitte Großerlach“ auf 
den Weg gebracht. Durch die Aufnahme in das Landessanie-
rungsprogramm stehen außerdem für dieses Projekt ausrei-
chend Landesfördermittel zur Verfügung. 

Die Sanierung bietet nicht nur der Gemeinde, sondern auch 
Ihnen, den privaten Eigentümern, vielfältige Möglichkeiten 
Ihre Gebäude und Grundstücke zu modernisieren und von den 
Förderprogrammen zu profitieren. 
Wir möchten Sie ermutigen diese Chance zu nutzen und mit 
der Sanierung Ihrer Gebäude zu einer städtebaulichen Aufwer-
tung beizutragen. Gemeinsam können wir Großerlach zukunfts-
fähig und lebenswerter gestalten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen bei 
der Umsetzung und freue mich auf die positive Entwicklung 
unserer Gemeinde.

Herzliche Grüße
Ihr

Kevin Dispan
Bürgermeister

Sanierungsmöglichkeiten

Modernisierung und Instandsetzung
Mit der Modernisierung von privaten Gebäuden sollen bau-
liche Nachteile und Mängel dauerhaft beseitigt und die Nut-
zung der Wohnung oder des Gewerbes nachhaltig verbessert 
werden. Im Mittelpunkt steht die umfassende Modernisierung. 
Zuschussfähig können aber auch punktuelle Maßnahmen sein, 
wenn durch vorherige Modernisierungen das Gebäude ansons-
ten modernen Wohnverhältnissen entspricht.

Abbruch und Entsiegelung
Wenn ein Gebäude aus städtebaulichen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht erhalten werden kann, ist für den Abbruch eine 
Kostenerstattung möglich. Die Förderung ist in der Regel mit 
der Bedingung verbunden, im Anschluss einen entsprechen-
den Neubau zu errichten.

Fördervoraussetzung
>	 Das Gebäude befindet sich im Sanierungsgebiet.
>	 Die Maßnahme entspricht den Zielen der Sanierung und ist 

wirtschaftlich vertretbar.
>	 Vor Durchführung der Maßnahmen muss eine schriftliche 

Vereinbarung mit der Gemeinde abgeschlossen werden.
>	 Das Vorhaben sowie die Gestaltung sind mit der Gemein-

de und dem Sanierungsträger (die STEG Stadtentwicklung 
GmbH) vor Durchführung der Maßnahmen abzustimmen 
und zeitlich zu befristen.

>	 Der Bauherr trägt das Bauherren- und das Finanzierungsrisi-
ko und muss das Projekt vorfinanzieren.

>	 Gültige Bauvorschriften sowie Bebauungsplanfestsetzungen 
sind einzuhalten.

>	 Die Gestaltung der von außen sichtbaren Bauteile sind 
zwingend mit der Gemeinde/STEG abzustimmen und zu 
vereinbaren.

>	 Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind die Gestaltungs-
vorgaben der Gemeinde und der Denkmalschutzbehörde 
zwingend zu beachten.

>	 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung be-
steht nicht.

Baumaßnahmen, die zur Verbesserung der Wohnverhältnis-
se führen und deshalb auch gefördert werden können, sind 
beispielsweise:
>	 Verbesserung der Wärmedämmung an Außenwänden, 

Decken und Dach, 
>	 Erneuerung des Außenputzes, des Daches und der Dach-

entwässerung,
>	 Austausch von alten Fenstern und Türen,
>	 Einbau einer neuen Heizungsanlage oder Warmwasser

bereitung,
>	 Verbesserung der Sanitärbereiche, z.B. auch alten- oder 

behindertengerechter Ausbau,
>	 Erneuerung der Installationen im Gebäude (Elektro, Wasser 

etc.),
>	 Veränderungen der Raumnutzung, der Größe und der 

Orientierung von Räumen,
>	 Notwendige und sinnvolle Erweiterungen der Nutzfläche 

durch Ausbau oder kleinere Anbauten, Treppenhäuser etc.,
>	 Schaffung von Wohnungsabschlüssen
>	 u.v.m.

Was wird nicht gefördert?
>	 Maßnahmen, die ohne Vertrag begonnen wurden
>	 Maßnahmen, die nicht vertragskonform durchgeführt oder 

nicht vereinbart wurden
>	 Reine Instandhaltungsmaßnahmen („Schönheits

reparaturen“)
>	 Maßnahmen, die über den Standard hinausgehen
>	 Neubaumaßnahmen

Bilder aus dem Sanierungsgebiet


